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 An das 

 Büro des Kantonsrates 

 8090 Zürich 

 

 

Einzelinitiative 

 

Antrag: 

 

Es seien die einschlägigen Gesetzesnormen so zu ändern, dass die amtierenden Mitglieder 

des Regierungsrates alle 3 Jahre vom Volk wiedergewählt werden müssen. 

 

Begründung:  

 

Die im Kantonsrat vertretenen Parteien taxieren den Vorschlag, das in westlichen Demokra-

tien zur Stärkung der parlamentarischen Macht gegenüber der Regierung bewährte Instru-

ment des Misstrauensantrags einzuführen, als Zitat "zu krass". Da das Parlament also seine 

eigenen, ihm von der Verfassung diktierten Pflichten, die Regierung zu kontrollieren, im 

Ernstfall ganz offensichtlich nicht genügend wahrzunehmen gewillt ist - es bleibt dann je-

weils, wie im Fall Homberger bewiesen, bei taktischen Scharmützeln, sprich: 

"Rücktrittforderungen" - soll das Volk in kürzeren Intervallen als heute einen fehlbaren Re-

gierungsrat bestätigen oder abwählen dürfen bevor Gras über die Sache gewachsen ist. 

Demzufolge haben alle 3 Jahre Regierungsratswahlen stattzufinden. 

 

 

Zürich, 3. Juni 1996 Mit freundlichen Grüssen 

 Markus Grass 


